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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

2014 wurde von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) der
Wettbewerb um eine neue Nationalhymne eröffnet. Bis zur Ende Juni ablaufenden
Einreichefrist gingen mehr als 200 mehrheitlich deutsch- (129) und
französischsprachige (60) Vorschläge für einen neuen Schweizerpsalm ein. Auch zehn
rätoromanische und sieben italienische Texte fanden sich unter den Vorschlägen. Das
Wettbewerbsreglement verlangt, dass sich der Text in einer der vier Landessprachen an
der Präambel der Bundesverfassung orientiert sowie die Begriffe Freiheit, Solidarität
und Demokratie beinhaltet. Melodisch kann die Eingabe an den alten Psalm angelehnt
werden oder eine Neukomposition vorschlagen. Die Intention der SGG war laut dem
SGG-Präsidenten Jean-Daniel Gerber insbesondere, die Nationalhymne mit einem
weniger sperrigen und inhaltlich moderneren Text aufzufrischen. Eine Jury aus
Kulturschaffenden, Journalisten und Sportfunktionären aus allen Landesteilen wählte
bis Ende Jahr sieben Beiträge aus, die in der Folge in alle Landessprachen übersetzt
und von einem professionellen Chor intoniert werden sollen. Im Frühling 2015 sollen
vom Publikum drei Finalisten gekürt werden, von denen im Sommer 2015 der
Siegerbeitrag bestimmt werden soll. Das Ansinnen stiess allerdings vor allem auf
nationalkonservativer Seite auf Widerstand. Neben Protestvoten der AUNS und
zahlreichen Schmähbriefen an die Adresse der SGG wurde mit Peter Keller (svp, NW)
auch ein SVP-Bundesparlamentarier aktiv. Bereits 2013 hatte Keller eine Interpellation
eingereicht, mit der er den Bundesrat anfragte, wie dieser die Kritik am Schweizerpsalm
beurteile und was er zu tun gedenke, wenn ihm die SGG einen Vorschlag unterbreite.
Der Bundesrat wies in seiner Antwort darauf hin, dass die Nationalhymne seit ihrer
Einführung umstritten sei und das Vorgehen der SGG nicht zu beanstanden sei, da es
sich lediglich um einen Vorschlag handle. Keller erklärte sich nicht befriedigt und
reichte eine 2014 noch nicht behandelte Motion ein (Mo. 14.3336), mit der der
Bundesrat aufgefordert wird, der „dümmlichen Casting-Show“ Einhalt zu gebieten und
eine allfällige neue Hymne dem Parlament als referendumsfähigen Beschluss
vorzulegen. Die Exekutive empfahl die Motion zur Ablehnung und betonte, dass sie eine
neue Hymne nicht in eigener Kompetenz und ohne Konsultation der Räte beschliesse.
Ende Jahr doppelte Yvette Estermann (svp, LU), Fraktionskollegin von Keller, mit einer
Motion nach, mit welcher der Schweizerpsalm als Staatssymbol geschützt werden soll
(Mo. 14.4244). Die Landeshymne sei als wichtiges Symbol zu bewahren und dürfe nicht
nach Belieben verändert werden. Die Antwort des Bundesrates auf die Motion stand
Ende 2014 noch aus. Kurz vor dem 1. August veröffentlichte die Luzerner CVP-
Kantonalsektion ein Manifest, in welchem der Bundesrat zur Beibehaltung der
Landeshymne aufgerufen wird. Das Manifest wurde in der Folge von allen
Innerschweizer CVP-Sektionen unterstützt und in eine Resolution umgewandelt, in
welcher die Landesregierung aufgefordert wird, sämtliche Aktivitäten für eine neue
Hymne zu beenden. 1

MOTION
DATUM: 31.07.2014
MARC BÜHLMANN

Die Motion Keller (svp, NW; 14.3336), die festschreiben will, dass die Einführung einer
allfälligen neuen Nationalhymne von einem referendumsfähigen Entscheid des
Parlaments abhängig sein muss, wurde in der Sommersession 2016 behandelt.
Bundesrat Alain Berset hob die Bedeutung der Nationalhymne hervor, machte aber
deutlich, dass die Motion überflüssig sei, da eine Einführung einer neuen Hymne gar
nicht zur Debatte stehe und der Bundesrat auch keine Initiative für die Reform
vorhabe. Wenn dies so wäre, würde das Parlament selbstverständlich angehört. Mit
einer knappen Mehrheit von 93 zu 87 Stimmen bei drei Enthaltungen folgte die
Nationalratsmehrheit dem Votum des Bundesrates und versenkte das Anliegen. 2

MOTION
DATUM: 16.06.2016
MARC BÜHLMANN
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Rechtsordnung

Polizei

In der Wintersession 2019 befasste sich der Ständerat als Zweitrat mit der Motion Seiler
Graf (sp, ZH) für eine schweizweite Regelung privater Sicherheitsdienstleistungen.
Nachdem die SiK-SR die KKJPD angehört und sich darüber unterrichten lassen hatte,
dass die aktuelle Situation «unhaltbar» sei, gleichzeitig aber keine Aussicht auf eine
Harmonisierung des kantonalen Rechts in diesem Bereich bestehe und eine
einheitliche Regelung nur mittels Bundesgesetz erreicht werden könne, beantragte sie
die Motion ihrem Rat mehrheitlich zur Annahme. Die Minderheit anerkannte zwar den
Handlungsbedarf, wollte jedoch nicht – nicht einmal auf deren ausdrückliche Bitte hin –
in die Kompetenz der Kantone eingreifen, weil sie weitere ähnliche
Kompetenzabtretungen in Zukunft fürchtete und damit den Föderalismus in Gefahr
sah. Aus diesem Grund hatte die Kommission bereits einige Monate zuvor – noch vor
der erwähnten Anhörung der KKJPD – eine praktisch gleichlautende Motion Rechsteiner
(sp, SG; Mo. 17.4101) mehrheitlich abgelehnt, die der Motionär daraufhin zurückzog. Die
Motion Seiler Graf wurde im Ständerat mit der knappen Mehrheit von 23 zu 21 Stimmen
bei einer Enthaltung abgelehnt. Laut Minderheitsvertreter Thomas Minder (parteilos,
SH) sei dies ein «starkes Zeichen an die Kantone, ihre verhältnismässig kleinen
Probleme im Bereich der inneren Sicherheit selbst zu lösen». Ständeratspräsident Hans
Stöckli (sp, BE) erheiterte das Plenum zum Schluss der Debatte mit der Bemerkung, die
Motion sei damit erledigt, «aber das Problem wahrscheinlich nicht».
In der Tat hatten sich nicht nur der Polizeiverband, der gemäss der NZZ seit längerer
Zeit vor Wildwuchs im Sicherheitsbereich gewarnt hatte, sondern auch der Verband
Schweizerischer Sicherheitsdienstleistungsunternehmen (VSSU) und damit die Security-
Branche selbst einheitliche Qualitätsstandards gewünscht. «Die private
Sicherheitsbranche kann sich längerfristig nur entwickeln, wenn sie von der
Öffentlichkeit als kompetent wahrgenommen wird», erklärte VSSU-Vertreter Matthias
Fluri gegenüber der NZZ. Mit der Ablehnung durch den Ständerat ist das «Ende des
Trauerspiels» (NZZ) jedoch wohl wieder ausser Sichtweite gerückt. 3

MOTION
DATUM: 16.12.2019
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

In der Herbstsession kam die Motion Bigler (fdp, ZH), die eine Ausgabenreduktion beim
Beizug externer Expertise und Beratung verlangt, in den Ständerat. Dieser hatte eine
gleichlautende Motion Föhn (svp, SZ; Mo. 16.3489) zwar abgelehnt, musste sich jetzt
aber über die Motion des Zürcher Freisinnigen beugen, weil diese in der grossen
Kammer auf Zustimmung gestossen war.
Filippo Lombardi (cvp, TI) amtete als Kommissionssprecher und erklärte, dass sich die
SPK-SR mit einem Teil der Forderung der Motion anfreunden könne. Es sei nämlich in
der Tat manchmal besser, Wissen innerhalb der Verwaltung zu generieren, statt es von
aussen einzukaufen. Das von der Motion geforderte Ziel, die Zahl der externen Mandate
innerhalb von 5 Jahren um 40 Prozent zu reduzieren, erachte die Kommission hingegen
als «absolut unrealistisch». Man schlage deshalb neue Richtgrössen vor: Während
dreier Jahre solle pro Jahr eine Reduktion von je 4 Prozent angestrebt werden. Zudem
müsse man ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Personalausgaben und externen
Kosten im Auge behalten. Es könne ja nicht sein, dass intern Kosteneinsparungen
angestrebt würden, dadurch dann aber Wissen verloren ginge, das schliesslich extern
eingekauft werden müsse. Deshalb schlage die Kommission einen Richtwert vor:
Externe Beratungsmandate sollen nicht mehr kosten dürfen als 3 Prozent der
Personalausgaben. Dies sei aber – wohlgemerkt – lediglich eine Empfehlung. Eine
Minderheit der Kommission, vertreten durch Hans Stöckli (sp, BE), empfahl die
Ablehnung der Motion, da sich in der Zwischenzeit einiges getan habe und der
Bundesrat 2017 den wachsenden Kosten externer Mandate Gegensteuer gegeben habe.
In der Tat waren die Kosten für externe Beratung im Jahr 2017 im Vergleich zu 2016 um
12 Prozent reduziert worden. Man solle dies honorieren und nicht noch mehr
Kürzungen vornehmen, so der Berner Sozialdemokrat. Finanzminister Ueli Maurer hieb
in die gleiche Kerbe. Die Kosten für externe Beratung betrügen momentan 3.3 Prozent
der Personalausgaben. Man sei also praktisch dort, wo die modifizierte Motion es
verlange. Das Anliegen des Vorstosses, Wissen in der Bundesverwaltung zu behalten, sei
gut gemeint, die Verwaltung könne und wolle aber gar nicht alles selber wissen. Man sei
auf Dritt- und Fachmeinungen angewiesen. Es sei deshalb insgesamt nicht notwendig,
sich hier Fesseln anzulegen. 
Die Ratsmehrheit folgte allerdings ihrer Kommissionsmehrheit und hiess die

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN
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modifizierte Motion mit 29 zu 13 Stimmen (2 Enthaltungen) gut. Somit wird sich der
Nationalrat noch einmal damit beschäftigen müssen. 4

Bundesverwaltung - Personal

Mit seiner Motion will Peter Keller (svp, NW) die Abgabe von Entschädigungen bei
Nebentätigkeiten von Angestellten der Bundesverwaltung regeln. Konkret fordert der
Nidwaldner, dass Bundesangestellte den Lohn, den sie aufgrund einer mit ihrer
Anstellung in Beziehung stehenden Nebenbeschäftigung erhalten, vollumfänglich ihrem
Arbeitgeber zurückerstatten müssen. In der Ratsdebatte erwähnte Keller den Baspo-
Direktor Matthias Remund, der als Arbeitgebervertreter bei der Pensionskasse Publica
zusätzlich CHF 36'000 erhalte; also als Vertreter des Bundes Geld für eine Tätigkeit
erhalte, die er im Rahmen seiner Baspo-Anstellung erbringe. 
Der Bundesrat, der die Motion zur Ablehnung empfahl, war im Rat durch Ueli Maurer
vertreten. Der Finanzminister machte geltend, dass es schwierig sei, Leute zu finden,
die neben ihrer Tätigkeit beim Bund auch noch bereit seien, zusätzliche Verantwortung
für wichtige Nebentätigkeiten zu übernehmen. Freilich könne ein Teil dieser Tätigkeit
während der Arbeit ausgeübt werden, man opfere aber auch viel Freizeit, etwa für die
Vorbereitung von Sitzungen. Das Beispiel der Pensionskassen sei bezeichnend: Diese
Tätigkeit beinhalte viel Verantwortung und es sei nicht selbstverständlich, dass man
bereit sei, diese zu übernehmen. Es sei insgesamt durchaus gerechtfertigt, dass der
zusätzliche Aufwand für diese Nebentätigkeiten entschädigt würde. Der Bundesrat
ersuche das Parlament deshalb, ihm die Möglichkeit einer Entschädigung zu belassen,
damit er auch in Zukunft vertrauenswürdige und einsatzfreudige Leute mit dem nötigen
in ihrer Haupttätigkeit erworbenen Know-How für wichtige Nebenbeschäftigungen
finden könne. 
Die Regierung stiess in der grossen Kammer mit ihrer Forderung allerdings auf kein
Gehör. Mit 125 zu 64 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) wurde der Vorstoss an den Ständerat
überwiesen. 5

MOTION
DATUM: 28.02.2018
MARC BÜHLMANN

In der Herbstsession 2018 beugte sich der Ständerat über die Motion Keller (svp, NW).
Diese verlangt, dass Bundesangestellte Entschädigungen vollumfänglich abgeben
müssen, wenn sie diese im Rahmen von Nebentätigkeiten erhalten, die im
Zusammenhang mit ihrer Funktion beim Bund stehen. 
Die SPK-SR befand, dass die sogenannte Ablieferungspflicht zwar bereits heute geregelt
sei, diese Regeln seien aber unbefriedigend. So würden etwa vom Einkommen pauschal
40 Prozent  abgezogen, bevor dann der abzuliefernde Betrag berechnet werde. Hans
Stöckli (sp, BE) führte für die Kommission in der Ratsdebatte aus, dass mit den
bestehenden Regeln im Jahr 2017 gerade mal eine Person einen Teil ihrer
Entschädigung abgeliefert habe. Trotzdem erachtete die SPK-SR die von der Motion
vorgeschlagene Lösung als zu radikal. Die «vollumfängliche» Abgabe sei nicht
gerechtfertigt, wenn jemand beispielsweise im Rahmen von Entsendungen (etwa die
Vertretung des Bundes in einer Pensionskassenkommission) mehr leiste und
Verantwortung übernehme. Der Vorschlag der Kommission sah deshalb eine
Umformulierung vor: Die Rückerstattung der Entschädigung soll nicht «vollumfänglich»,
sondern zu «einem angemessenen Teil» erfolgen. Bundesrat Ueli Maurer begrüsste die
Stossrichtung. Der Bundesrat habe die Motion zwar abgelehnt, aber er erkenne
ebenfalls Handlungsbedarf und sei bereit, die abgeänderte Motion entgegenzunehmen.
Nach der stillschweigenden Annahme im Ständerat wurde sie entsprechend an den
Nationalrat zurückgeschickt. 6

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN

Der Nationalrat folgte stillschweigend dem Antrag seiner SPK-NR, die Motion Keller (svp,
NW) mit der vom Ständerat angebrachten Änderung anzunehmen. Somit muss der
Bundesrat neue Ablieferungsregeln ausarbeiten, mit denen die Abgabe von
Entschädigungen definiert wird, die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis beim
Bund stehen. Die Ablieferungspflicht soll dabei nicht wie von der Motion ursprünglich
vorgesehen vollumfänglich, sondern lediglich angemessen sein. 7

MOTION
DATUM: 13.03.2019
MARC BÜHLMANN
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Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Eine Korrektur der Änderung des Mehrwertsteuergesetzes bezüglich der
Mehrwertsteuer für ausländische Tour Operators forderte Hans Stöckli (sp, BE) im
Dezember 2018 in einer Motion. Per Anfang 2018 sei die Besteuerung ausländischer
Unternehmen geändert worden, wovon insbesondere grenznahe Unternehmen im
Bauhaupt- und -nebengewerbe betroffen waren. Dadurch müssten nun aber auch
ausländische Tour Operators, die in ihrem eigenen Namen Schweizer Leistungen wie
Übernachtungen und Gastronomie einkauften und darum für den Schweizer Tourismus
wichtig seien, auf ihrem gesamten erwirtschafteten Umsatz Mehrwertsteuern bezahlen,
nicht mehr nur wie bisher auf dem in der Schweiz erwirtschafteten Umsatz. Bei kleinem
Umsatz in der Schweiz überschritten Steuern und Regulierungskosten dadurch häufig
die Marge, so dass sie sich aus dem  Geschäft in der Schweiz zurückzögen. Für die Tour
Operators solle daher wieder auf die frühere Regelung zurückgegriffen werden, zumal
Veranstalter mit bedeutenden Aktivitäten in der Schweiz sowieso der Steuerpflicht für
Schweizer Unternehmer unterlägen.
Der Bundesrat präzisierte den Inhalt der Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes:
Noch immer seien die Unternehmen nur auf dem in der Schweiz erwirtschafteten
Umsatz mehrwertsteuerpflichtig, jedoch seien seit Anfang 2018 alle Unternehmen
bereits ab einem Franken Umsatz, nicht mehr erst ab CHF 100'000 Umsatz
steuerpflichtig, sofern ihr Umsatz weltweit CHF 100'000 übersteige. Dadurch sollen in-
und ausländische Unternehmen gleich behandelt werden; bisher seien ausländische
Tour Operators gegenüber denjenigen in der Schweiz bevorteilt gewesen. Der
Bundesrat verwies zudem auf die neue Kombinationsregelung, welche neu für In- und
Ausland-Kombinationen gelte: Werden 70 Prozent der Leistungen einer
Leistungskombination im Ausland erbracht, sei die entsprechende Kombination nicht
mehrwertsteuerpflichtig. 

In der Frühjahrssession 2019 folgte der Ständerat einem Ordnungsantrag Noser (fdp,
ZH) und wies die Motion der WAK-SR zur Vorberatung zu. Dort soll die Motion
zusammen mit Massnahmen gegen den Einkaufstourismus behandelt werden. 8

MOTION
DATUM: 06.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Naturschutz

Auf die Bedeutung der Berge für eine nachhaltige Entwicklung wies Ständerat Stöckli
(sp, BE) in einer im Berichtsjahr eingereichten Motion hin. Darin störte er sich an der
marginalen Bedeutung der alpinen Regionen in der Agenda für eine nachhaltige
Entwicklung post-2015. Der Motionär forderte den Bundesrat auf, in Zusammenhang
mit den in der ersten Hälfte des Folgejahres stattfindenden Verhandlungen zur Agenda
auf eine bessere Berücksichtigung der Bergregionen hinzuwirken und so sein bisheriges
Engagement in diesem Bereich fortzuführen. So hatte die Schweiz im Rahmen des
Erdgipfels in Rio de Janeiro 1992 entscheidend dazu beigetragen, dass ein
Gebirgskapitel in die Agenda 21 aufgenommen wurde. Auch im Folgenden hatte sich die
Schweiz in der UNO stets als Motor einer nachhaltigen Bergentwicklung gezeigt, so
führte dies nicht zuletzt zur Einführung dreier entsprechender Paragraphen im
Abschlussdokument zu Rio20+ im Jahr 2012. Der Ständerat folgte dem positiven Antrag
der Regierung und nahm das Geschäft in der Wintersession stillschweigend an. Die
Beratung im Nationalrat stand Ende Jahr noch aus. 9

MOTION
DATUM: 26.11.2014
MARLÈNE GERBER

Auch die vorberatende APK-NR erachtete es als wichtig, dass sich die Schweiz bei den
internationalen Verhandlungen zur Agenda für eine  nachhaltige Entwicklung post-2015
für die Berücksichtigung der Bergregionen einsetze, wie dies eine Motion Stöckli (sp,
BE) forderte. Sie habe mit Zufriedenheit zur Kenntnis genommen, dass sich der Bund
mittlerweile hierfür in der Praxis bereits eingesetzt habe. Deswegen empfahl sie ihrem
Rat, das auch vom Bundesrat gestützte Anliegen des Berner Ständerats anzunehmen.
Dieser Empfehlung folgte der Nationalrat in der Sommersession 2015 und nahm das
Geschäft stillschweigend an. 10

MOTION
DATUM: 10.06.2015
MARLÈNE GERBER
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Die Motion von Hans Stöckli (sp, BE) zur Bedeutung der Berge bei der Ausgestaltung
der Entwicklungsagenda post-2015 wurde 2016 in Zusammenhang mit der Beratung
des Geschäfts «Internationale Zusammenarbeit 2017-2020» sowohl vom Ständerat als
auch vom Nationalrat abgeschrieben. 11

MOTION
DATUM: 15.09.2016
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Der Ständerat beugte sich in der Wintersession 2019 über eine Motion Stöckli (sp, BE),
welche die Erhöhung der Arzneimittelsicherheit in der Pädiatrie forderte, indem
Medikationsfehler durch E-Health reduziert würden. Damian Müller (fdp, LU), der den
Ratspräsidenten und Motionär Stöckli vertrat, begründete den Handlungsbedarf mit
den häufig auftretenden Medikationsfehlern in der Kindermedizin, welche wiederum
gravierende Folgen nach sich ziehen können. E-Health-Tools seien eine wirksame
Massnahme, um dieser Situation zu begegnen. Daher und angesichts deren
schleppenden Implementierung sei eine staatliche Verpflichtung zu deren Einsatz
angezeigt. Weil die Forderung Stöcklis auf Verordnungsebene erfüllt werden könne,
bedürfe es zudem keiner Änderung des HMG. Gesundheitsminister Berset stimmte dem
verpflichtenden Einsatz von E-Health-Tools zu, lehnte die zweite Ziffer der Motion –
welche in der Berücksichtigung der damit entstehenden Kosten in den Tarifen bestand
– hingegen ab. Der Ständerat liess sich vom Votum Bersets nicht beirren und nahm
beide Ziffern stillschweigend respektive mit 26 zu 13 Stimmen an. In der Herbstsession
2020 kam das Geschäft in den Nationalrat, dessen Mitglieder dem im Stöckli
getroffenen Entscheid diskussionslos mit 191 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgten. 12

MOTION
DATUM: 12.12.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Medikamente

Hans Stöckli (sp, BE) reichte 2018 eine Motion ein, mit welcher er die Schaffung einer
Rechtsgrundlage zu elektronischen oder gedruckten Medikationsplänen für
Patientinnen und Patienten, die während mindestens 28 Tagen drei oder mehr
Medikamente gleichzeitig einnehmen, forderte. Polymedikation – also die gleichzeitige
Einnahme mehrerer Medikamente – komme vor allem bei chronisch kranken und
älteren Personen vor und sei aufgrund oft nicht vollständig vorhandenen Informationen
zu den verschiedenen Arzneimitteln mit dem Risiko von Nebenwirkungen und
Interaktionen behaftet, erklärte der Motionär. So rangierten Medikationsfehler unter
den im Gesundheitswesen am häufigsten gemachten Fehlern und verursachten die
Hälfte aller jährlich auftretenden, vermeidbaren Todesfälle. Ein Medikationsplan könnte
dem Einhalt gebieten, da dadurch «eine Übersicht über alle verschriebenen und
eingenommenen Medikamente» gewährleistet wäre. Es handle sich dabei um eine
«qualitätssichernde Massnahme», die der Patientensicherheit diene. Gemäss Stöckli
gälten unabhängig von der Form des Medikationsplans die gleichen Anforderungen.
Allerdings betonte er den Vorteil, dass bei der digitalen Version eine höhere
Wahrscheinlichkeit bestehe, dass die vorliegende Liste vollständig und aktuell sei.
Insbesondere im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen
Patientendossiers wäre diese Art von Qualitätssicherung relevant.
Bundesrat Berset zeigte sich von Stöcklis Vorstoss überzeugt, betonte jedoch, dass man
bezüglich der fehlenden Pflicht, elektronische Patientendossiers zu führen, – was
Vorrausetzung für einen elektronischen Medikationsplan ist – noch einige Dinge regeln
müsse. Im Namen des Gesamtbundesrates empfahl er die Motion zur Annahme.
Stillschweigend folgte der Ständerat diesem Votum. 13

MOTION
DATUM: 18.09.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Nachdem der Ständerat die Motion Stöckli (sp, BE) zum Recht auf einen
Medikationsplan zur Stärkung der Patientensicherheit angenommen hatte, empfahl
auch die SGK-NR ihrem Rat, die Vorlage anzunehmen. Die Kommission war der
Meinung, das Begehren unterstütze die Verbesserung der Medikationssicherheit und
folglich auch das Patientenwohl. Trotzdem sei es ihr aber auch ein Anliegen, dass die
Einführung des elektronischen Patientendossiers durch die Umsetzung der Motion
nicht verzögert werde. In der Frühjahrssession 2019 nahm die grosse Kammer die
Motion stillschweigend an. 14

MOTION
DATUM: 07.03.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Epidemien

Eine von Damian Müller (fdp, LU) eingereichte Motion zur Eliminierung von Hepatitis
wurde in der Herbstsession 2019 vom Ständerat behandelt. Müller wollte mit seinem
Vorstoss die Erweiterung des Nachfolgeprogramms vom NHPS um virale Hepatitis
erreichen, mit welchem neben HIV nun auch Hepatitis A und B bis 2030 eliminiert
werden sollen. Dies entspreche dem Ziel der WHO und der zivilgesellschaftlichen
Initiative «Schweizer Hepatitis-Strategie». Während die Schweiz bezüglich der
Bekämpfung von HIV eine Vorreiterrolle einnehme, sei dies bei Hepatitis nicht der Fall.
Die beiden Infektionskrankheiten belasteten das Schweizer Gesundheitswesen
gleichermassen, daher sollten sie auch auf die gleiche Ebene gestellt werden, so der
Motionär in der Herbstsession 2019. Landesweit seien 80'000 Personen von
chronischer Hepatitis betroffen. Viele wüssten allerdings nichts von ihrer Erkrankung
und so würden jährlich 200 Leute – gleich viele wie bei Verkehrsunfällen – an einer
viralen Hepatitis sterben. Dabei gebe es gegen Hepatitis B eigentlich eine Impfung und
Hepatitis C sei gut heilbar. Folglich sei die Schliessung von Versorgungslücken, vor allem
in den Bereichen Aufklärung, Testen, Impfen und Behandeln, essentiell. 
Gesundheitsminister Alain Berset unterstützte die Vorlage zwar, merkte jedoch an, dass
die Fälle von Hepatitis B und C in der Schweiz langsam abnähmen. Grund dafür sei
unter anderem die Untersuchung von Schwangeren, die eine Übertragung von Hepatitis
B von der Mutter auf das Kind verhindere. Hepatitis C sei in der Vergangenheit vor allem
durch verunreinigte Blutkonserven sowie nicht ausreichend sterilisierte Nadeln im
medizinischen Bereich wie auch beim Drogenkonsum übertragen worden. Dank der
Einführung von Einmalprodukten habe diese Übertragungsart aber reduziert werden
können. Wie bereits bei der Interpellation Stöckli (sp, BE) zur «Reduktion der
Krankheitslast von nichtübertragbaren Krankheiten» (Ip. 19.3706) sehe der Bundesrat
zwar eine möglichst effektive Durchführung der Vorsorge, nicht aber eine
Vorsorgeuntersuchung für die gesamte Bevölkerung vor. Im Anschluss an diese Worte
nahm der Ständerat die Motion stillschweigend an. 15

MOTION
DATUM: 12.09.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Suchtmittel

Stillschweigend nahm der Ständerat im September 2019 eine Motion der SGK-SR an,
welche den Bundesrat dazu aufforderte, gesetzliche Grundlagen für die Besteuerung
von E-Zigaretten auszuarbeiten. Da diese im Vergleich zu den klassischen
Tabakzigaretten ein tieferes Gesundheitsrisiko bärgen, sollten die darauf erhobenen
Steuern ebenfalls tiefer sein, erklärte Kommissionssprecher Joachim Eder (fdp, ZG).
Anstatt das Anliegen ins Tabakproduktegesetz zu integrieren, habe man den Weg über
die Kommissionsmotion gewählt. Denn elektronische Zigaretten seien 2011 mittels einer
Motion Zanetti (sp, SO; Mo. 11.3178) von der Tabaksteuerpflicht befreit worden, da man
sie als Ausstiegshilfe vom Rauchen betrachtet habe. Nun wolle man aber nicht ohne
Vernehmlassung zum Ursprungszustand zurückkehren. Didier Berberat (sp, NE) und
Hans Stöckli (sp, BE) ergriffen das Votum und zeigten sich mit der Motion zwar ebenfalls
einverstanden, gaben allerdings zu bedenken, dass noch vieles über die Risiken und
Folgen der E-Zigaretten unbekannt sei und man sie auf ihre Gefährlichkeit überprüfen
müsse. Der Bundesrat unterstützte die Motion ebenfalls. 16

MOTION
DATUM: 26.09.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialversicherungen

Ergänzungsleistungen (EL)

Eine Entflechtung der Ergänzungsleistungen wollte Josef Dittli (fdp, UR) mit einer
Motion Ende 2016 erreichen. Durch die Zuordnung der Verantwortlichkeiten zwischen
Bund und Kantonen nach fiskalischer Äquivalenz sollen Fehlanreize bei den EL abgebaut
und ihre Effizienz gesteigert werden. Die Kantone sollen folglich nicht mehr für
Entscheide auf Bundesebene bezahlen müssen. Der Bundesrat verwies in seiner
Antwort auf den in der Motion der FK-NR geforderten Bericht zur Aufgabentrennung
zwischen Bund und Kantonen, nach dessen Vorliegen eine grundlegende
entsprechende Diskussion geführt werden könne, und empfahl die Motion zur
Ablehnung. Aufgrund eines Ordnungsantrags Stöckli (sp, BE) wies der Ständerat die
Vorlage in der Frühjahrssession 2017 der SGK-SR zur Vorberatung im Rahmen der EL-
Reform zu. Im November 2018 zog Dittli die Motion zurück. 17

MOTION
DATUM: 14.03.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Krankenversicherung

Nachdem der Nationalrat 2013 eine Motion Maire (sp, NE) für ein Verbot von
Telefonwerbung durch Krankenversicherer gegen den Willen des Bundesrats und
wirtschaftsliberaler Stimmen angenommen hatte, befasste sich in der Frühjahrssession
2014 der Ständerat mit dem Geschäft. Die Kommissionsmehrheit sprach sich für eine
Ablehnung aus, da ein Verbot unverhältnismässig und nicht mit der Wirtschaftsfreiheit
zu vereinbaren sei, einseitig nur eine Branche treffe und sich zudem aufgrund der
üblichen Vorgehensweise der Callcenter nur schwer durchsetzen lasse. Das
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb biete bereits die Möglichkeit, sich vor
unerwünschten Anrufen zu schützen; diese vorhandene gesetzliche Grundlage müsse
vom Seco konsequent durchgesetzt werden. Das zum Zeitpunkt der Beratung noch
nicht verabschiedete neue Gesetz zur Aufsicht über die soziale Krankenversicherung
enthalte nicht zuletzt eine Bestimmung, welche den Bundesrat ermächtigen würde, die
Entschädigung der Vermittlertätigkeit und die Kosten der Werbung zu regeln. Eine
Minderheit Stöckli (sp, BE) sprach sich für die Motion und damit für ein Verbot aus. Sie
argumentierte, wenige Tage vor der Debatte sei die Selbstregulierungsvereinbarung des
Krankenversichererverbands Santésuisse aus kartellrechtlichen Gründen aufgehoben
worden: Der Schutz durch einen Sterneintrag im Telefonbuch wirke nicht, da er kaum
beachtet werde. Zudem sei die Vorgehensweise, um eine Sanktionierung zu erreichen,
für die Versicherten kompliziert. Das von der Gegnerschaft erwähnte Aufsichtsgesetz
sei vom eigenen Rat nach langer Debatte mit diversen Änderungen nur sehr knapp
angenommen und vom Nationalrat noch nicht verabschiedet worden. Schliesslich
sprachen sich 12 Ratsmitglieder für und 24 gegen die Motion aus, womit das Anliegen
erledigt wurde. 18

MOTION
DATUM: 19.03.2014
FLAVIA CARONI

Nach einer Vorprüfung durch die Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit
gelangte die Motion Bischofberger (cvp, AI) zur Anpassung der Franchisen an die
Kostenentwicklung in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung in der
Herbstsession 2016 ins Plenum des Ständerates. Sie löste dort eine längere Debatte aus.
Die Kommissionsmehrheit beantragte die Annahme, eine sozialdemokratische
Minderheit Stöckli (sp, BE) sprach sich gegen den Vorstoss aus. Die Mehrheit
begründete ihren Antrag mit drei Punkten: Erstens stiegen die Kosten in der
Krankenversicherung stärker an als die statischen Franchisen, wodurch sich eine
Schere zwischen Franchisen und Kosten öffne. Zweitens könne mit einer Erhöhung der
Franchisen ein stärkeres Kostenbewusstsein bei den Versicherten erreicht werden, was
letztlich zu Einsparungen führe. Drittens werde dadurch die Selbstverantwortung
gestärkt und die Wahlfreiheit nicht eingeschränkt. Anders als die Minderheit war die
Kommissionsmehrheit nicht der Ansicht, dass vor einem Beschluss aktuell laufende
Arbeiten des Bundesrates an einem Bericht über die Weiterentwicklung des
Franchisesystems abgewartet werden sollten. Im Gegenteil sollten diese Arbeiten mit
der vorliegenden Motion in die gewünschte Richtung gelenkt werden. Die Minderheit
hielt dagegen, ohne den Bericht sei die Grundlage für einen so weitreichenden
Entscheid derzeit noch nicht gegeben. Der Vorstoss blende die Frage aus, ob höhere
Franchisen für die Versicherten überhaupt tragbar wären – die Prämienverbilligung
helfe dabei nämlich nicht. Bei einer Anpassung der Franchisen an die
Kostenentwicklung würde das Wachstum der Kostenbeteiligung jenes der Nominallöhne
noch stärker übersteigen, als es dies bisher ohnehin schon getan habe. Die Aussage,
eine Anpassung an die Kostenentwicklung sei nicht vorgenommen worden, sei falsch.
Während die höheren Franchisestufen unbestreitbar zu einer Kostendämpfung führten,
sei dies bei einer Anhebung der Minimalfranchise nicht sicher, da diese insbesondere
auch von Personen gewählt wird, die regelmässig eine medizinische Betreuung
benötigen. Um genaueres zu wissen, müsse der bundesrätliche Bericht abgewartet
werden – da ein Abwarten aber abgelehnt worden war, sei auch die Motion abzulehnen.
In der weiteren Debatte betonten die Befürworter, die Kostenbeteiligung sei ein
effektives Mittel gegen den Überkonsum medizinischer Leistungen und für ein
gesundheitsbewussteres Verhalten und der Vorstoss helfe gegen die übermässige
Umverteilung von jüngeren zu älteren Personen in der Krankenversicherung. Dagegen
wurde von links argumentiert, die Kostenbeteiligung der Versicherten sei bereits hoch,
und zwar sowohl betreffend die Franchisen als auch insbesondere betreffend den
Selbstbehalt bei Spitalaufenthalten. Die Motion stelle einen Angriff auf das
Solidaritätsprinzip in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und letztlich eine
Gefährdung der öffentlichen Gesundheit dar, da ein reelles Risiko bestehe, dass die
finanzschwächsten Versicherten aus Kostengründen auf benötigte medizinische
Behandlungen verzichten würden. Um die Kostenexplosion im Gesundheitswesen zu
bremsen, müsse zum Beispiel bei unnötigen Operationen angesetzt werden, und nicht

MOTION
DATUM: 21.09.2016
FLAVIA CARONI
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als erstes bei der Franchisenhöhe. Der Bundesrat blieb bei seiner bereits zuvor
geäusserten Argumentation und empfahl weiterhin die Ablehnung der Motion. Die
kleine Kammer folgte dem nicht und sprach sich mit 31 zu 12 Stimmen bei einer
Enthaltung für den Vorstoss aus. 19

Im September 2017 hatte Hans Stöckli (sp, BE) eine Motion zur Erhöhung des
Maximalrabatts der Wahlfranchise über CHF 500 von 70 auf 80 Prozent eingereicht.
Dies sollte für die 44 Prozent der Versicherten, die heute die Grundfranchise wählten,
Anreize zu einem Wechsel zur zweittiefsten Franchise schaffen. 
Die Motion wurde in der Frühjahrssession 2018 zusammen mit der Motion Weibel
behandelt und im Rahmen der Motion der SGK-SR diskutiert. Dabei erklärte der
Motionär, dass sein Vorstoss für den Fall einer doppelten Annahme der anderen beiden
Motionen sicherstellen solle, dass zumindest die zweittiefste Franchise zukünftig
rechnerisch sinnvoll sei. Zuvor hatte der Bericht über die Auswirkungen der
Franchisenhöhe auf die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen gezeigt, dass sich
lediglich die Grund- und die Maximalfranchise für die Versicherten finanziell lohnen
würden. Eine Erhöhung des Rabatts bei der zweittiefsten Wahlfranchise sei gemäss
dem Motionär im Sinne der SGK-SR, deren Mitglieder sich dafür ausgesprochen hätten,
dass möglichst viele Personen vom Franchisensystem Gebrauch machen würden. Die
Motion orientiere sich am Machbaren, da eine umfassende Überarbeitung des Systems
– wie sich im Anschluss an die Wortmeldung auch zeigte – im Parlament keine
Mehrheiten finden werde, argumentierte der Motionär. Dennoch fand auch dieser
Änderungsvorschlag beim Ständerat keinen Anklang: Die kleine Kammer lehnte die
Motion mit 22 zu 14 Stimmen bei einer Enthaltung ab. 20

MOTION
DATUM: 15.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Obwohl der Bundesrat bereits Teile der Vorlage in das erste Massnahmenpaket zur
Kostendämpfung eingebaut habe, empfahl die SGK-SR die Motion Brand (svp, GR) zur
Erhöhung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Leistungsabrechnung nach
Tarmed im Februar 2019 zur Annahme. Die Forderung einer digitalen Abrechnung im
Tiers payant sei noch nicht erfüllt und solle in das zweite Massnahmenpaket eingebaut
werden, argumentierte Hans Stöckli (sp, BE) in der Frühjahrssession 2019 für die
Kommission. Stillschweigend nahm der Ständerat die Motion an. 21

MOTION
DATUM: 05.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Si la motion Mettre en œuvre les réformes nécessaires sans compromettre la qualité
de l’encouragement à la formation, la recherche et l’innovation sur la période 2017 à
2020 a été acceptée par le Conseil des Etats en 2015, elle a subi quelques
modifications. En effet, la Commission de la  science, de l’éducation et de la culture du
Conseil des Etats (CSEC-CE) a redirigé les objectifs établis par sa commission sœur lors
du dépôt de la motion. Tout d’abord, la CSEC-CE a supprimé la fixation d’un
pourcentage établi (3,9 pourcents en l’occurrence). Mais aussi, elle a déterminé
uniquement quatre axes prioritaires : formation professionnelle supérieure, promotion
de la relève scientifique, augmentation du nombre de place disponible en faculté de
médecine humaine et encouragement à l’innovation. Bien que la CSEC-CE ait revu à la
baisse les objectifs initiaux de la motion, la Commission de la  science, de l’éducation
et de la culture du Conseil national (CSEC-CN) a proposé à sa chambre d’adopter la
motion modifiée à 14 voix contre 7. Il est nécessaire de mentionner une minorité Keller
(udc, NW) qui s’oppose à la motion. Reynard (ps, VS), orateur pour la CSEC-CN, a
indiqué que la motion permettait toujours de souligner l’aspect prioritaire du domaine
FRI. De plus, alors que le message FRI a été déposé, il a précisé que les ressources
prévues étaient en fort recul. Ainsi, la motion permettrait de réaffirmer cette priorité et
de débloquer les ressources nécessaires pour maintenir la qualité au sein du domaine
FRI. Au final, la motion modifiée a été acceptée par le Conseil national par 120 voix
pour, 60 voix contre et 4 abstentions. 22

MOTION
DATUM: 08.03.2016
GUILLAUME ZUMOFEN
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Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Mit seiner Motion brachte Ständerat Hans Altherr (fdp, AR) in der Woche nach Annahme
des Burkaverbots im Kanton Tessin die Einführung eines Toleranzartikels erneut auf die
politische Agenda. In Anlehnung an eine kurz nach Annahme der Minarettinitiative von
zwei Rechtsprofessoren geäusserte Idee verlangte Altherr eine Ergänzung des
Verfassungsartikels zur Glaubens- und Gewissensfreiheit, welche
Religionsgemeinschaften dazu auffordern würde, "ihr Auftreten im öffentlichen Raum
auf ein allgemein verträgliches Mass" zu reduzieren. Gemäss den beiden Juristen wäre
die Betonung der Religionsfreiheit versehen mit einem Gebot auf Rücksichtnahme
zielführender als "diskriminierende und unverhältnismässige" Artikel. Noch vor der
Beratung der Motion im Ständerat äusserten freikirchliche Gruppierungen Bedenken,
dass der Toleranzartikel das Aufhängen von Kruzifixen in öffentlichen Schulen und
Universitäten verbieten könnte. Der Bundesrat zeigte Verständnis für die Motion,
erachtete es jedoch als zwingend, dass die Religionsgemeinschaften den Impuls für
eine Verfassungsänderung geben würden. Bei diesen Akteuren bestünde im Moment
jedoch kein Konsens, weswegen der Bundesrat die Motion ablehnte. In der kleinen
Kammer verlangte ein Ordnungsantrag Stöckli (sp, BE) die Rückweisung an die
Kommission, um das allgemein formulierte Anliegen unter Beiziehen von Staats- und
Kirchenrechtlern zu beraten. Nach vier ablehnenden Voten aus den Reihen der CVP,
FDP und GLP unterlag der Ordnungsantrag deutlich, worauf der Motionär sein Anliegen
zurückzog. Altherr sah durch die abgelehnte Rückweisung an die Kommission sein Ziel
verhindert, eine breite Diskussion zum Thema zu führen, um so einer möglichen
Vermummungsverbots-Initiative zuvorzukommen. 23

MOTION
DATUM: 19.03.2014
MARLÈNE GERBER
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